
XXL-Schutz Rechtsschutz PRIVAT (RX1)

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2011, Bedingung 468),
soweit sie nicht durch die nachstehenden Bestimmungen abgeändert werden.

Die im Folgenden beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine gelten ausschließlich für den Privat- und/oder
Berufsbereich (nur unselbstständige Erwerbstätigkeit) der versicherten Personen.

Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Artikel 17 ARB der Versicherungsnehmer und
die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Zulassungsbesitzer von Fahrzeugen, für die ein
Fahrzeug-Rechtsschutz bei der Wüstenrot Versicherungs-AG besteht;

1.2 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Lenker von
fremden Fahrzeugen gemäß Artikel 18 ARB;

1.3 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen für den privaten
Lebensbereich gemäß Artikel 19.1.1 ARB sowie für den Berufsbereich gemäß Artikel 19.1.2 ARB.

2. Was ist versichert?

Im Ermittlungsverfahren wegen gerichtlich strafbarer Delikte übernimmt der Versicherer die notwendigen
Kosten der Verteidigungshandlungen und die Verfahrenskosten bis maximal EUR 10.000,00 inklusive
Umsatzsteuer. Wird das Ermittlungsverfahren wegen eines Vorsatzdeliktes geführt, gelten die Bestimmungen
des Erweiterten Straf-Rechtsschutz im Privatbereich gemäß Sonderbedingung RP6 bzw. Sonderbedingung
RD1 sinngemäß.

3. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Es gelten die Bestimmungen des Artikels 4.1 ARB.

Gutachten-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Artikel 17 ARB der Versicherungsnehmer und
die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Zulassungsbesitzer von Fahrzeugen, für die ein
Fahrzeug-Rechtsschutz bei der Wüstenrot Versicherungs-AG besteht;

1.2 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Lenker von
fremden Fahrzeugen gemäß Artikel 18 ARB;

1.3 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen für den privaten
Lebensbereich gemäß Artikel 19.1.1 ARB sowie für den Berufsbereich gemäß Artikel 19.1.2 ARB;

1.4 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen für
Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich gemäß Artikel 23.1.1 ARB betreffen.

2. Was ist versichert?

Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer / versicherten Person die Kosten für außergerichtliche
Gutachten bis maximal EUR 1.000,00 inklusive Umsatzsteuer pro Versicherungsfall, nachdem die
Angelegenheit endgültig außergerichtlich beendet ist.

Sollte eine gerichtliche Austragung der Angelegenheit notwendig sein obwohl der Rechtsschutzversicherer
bereits Gutachterkosten bezahlt hat, sind diese Kosten vom Versicherungsnehmer / versicherten Person
zurück zu zahlen.
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3. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Steuergerichts-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Artikel 17 ARB der Versicherungsnehmer und
die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Zulassungsbesitzer von Fahrzeugen, für die ein
Fahrzeug-Rechtsschutz bei der Wüstenrot Versicherungs-AG besteht;

1.2 in Verbindung mit dem Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete gemäß Artikel 24 ARB der
Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen als Eigentümer, Mieter oder
dinglich Nutzungsberechtigte von ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienenden Gebäuden (samt
dazugehörigem Grundstück) oder Gebäudeteilen (Wohnungen), für die ein Rechtsschutz für
Grundstückseigentum und Miete bei der Wüstenrot Versicherungs-AG besteht;

1.3 der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen für den privaten
Lebensbereich (Artikel 19.1.1 ARB) sowie für den Berufsbereich (Artikel 19.1.2 ARB).

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von Artikel 7.3.5 ARB

2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes vor
dem

2.1.1 Verfassungsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde gegen Bescheide gemäß Artikel 144 BVG)

2.1.2 Verwaltungsgerichtshof

2.1.2.1 wegen Überprüfung der Rechtsmäßigkeit eines Bescheides (Bescheidbeschwerde gemäß Artikel131
BVG)

2.1.2.2 wegen Verletzung der Entscheidungspflicht über Eingaben des Versicherungsnehmers
(Säumnisbeschwerde gemäß Artikel 132 BVG).

2.2 die Verteidigung im gerichtlichen Strafverfahren nach dem Finanzstrafgesetz wegen fahrlässiger
strafbarer Handlungen und Unterlassungen.

2.2.1 Bei Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei fahrlässiger als auch vorsätzlicher Begehung
strafbar sind, wird bei Anklage wegen Vorsatz rückwirkend Versicherungsschutz gegeben, wenn eine
Einstellung des Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen
Fahrlässigkeit erfolgt.

2.2.2 Für Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätzlicher Begehung strafbar sind, besteht
unabhängig vom Ausgang des Verfahrens kein Versicherungsschutz.

3. Was gilt als Versicherungsfall?

Abweichend von Artikel 2 ARB gilt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen gemäß Punkt 2.1
(Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerde) der Versicherungsfall mit dem Zeitpunkt des
Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbehörde erster Instanz als eingetreten.

Für die Verteidigung im gerichtlichen Strafverfahren gemäß Punkt 2.2 gelten die Regelungen des Artikels 2.3
ARB.

4. Was ist nicht versichert?

Neben den Ausschlüssen gemäß Artikel 7 ARB besteht kein Versicherungsschutz

4.1 im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren oder sonstiger Abgaben Dritter;

4.2 im Zusammenhang mit Verfahren, die

4.2.1 vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegendes
Anbringen ausgelöst wurden;

4.2.2 durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegenden tatsächlichen oder
behaupteten Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abgabenbehörde oder eines Dritten ausgelöst wurden.
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5. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Im Steuergerichts-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder
Verwaltungsbehörde gegeben ist.

6. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Daten-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten
Personen für Versicherungsfälle, die im privaten Lebensbereich, also nicht in ihrer Eigenschaft als
unselbstständig oder selbstständig Erwerbstätige, eintreten.

2. Was ist versichert?

2.1 Im Privatbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur
Durchsetzung des Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechtes gemäß §§ 26 bis 28 und
50e Datenschutzgesetz gegen private Datenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes.

2.2 Im Zusammenhang mit einer nebenberuflich ausgeübten selbstständigen Tätigkeit im Sinne des Artikel
23.1.1 umfasst der Versicherungsschutz außerdem die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des
Versicherungsnehmers zur Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Datenschutzgesetz.

3. Was ist nicht versichert?

Neben den Ausschlüssen gemäß Artikel 7 ARB besteht kein Versicherungsschutz – im Zusammenhang mit
einer nebenberuflich ausgeübten selbstständigen Tätigkeit im Sinne des Artikel 23.1.1 ARB – für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1 im Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbeitung von Daten, die Dienstnehmer des
versicherten Betriebes betreffen;

3.2 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Grundsätzlich gelten die Regelungen des Artikels 2.3 ARB.

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter
Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so ist Versicherungsfall das Ereignis, das
den Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen.

Bei mehreren Ereignissen gelten die Regelungen des Artikels 2.3 ARB Absatz 2 sinngemäß.

5. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Im Daten-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder der
Datenschutzkommission gemäß Datenschutzgesetz gegeben ist.

6. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Mobbing-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten
Personen für Versicherungsfälle, die im privaten oder beruflichen Lebensbereich (nur unselbstständige
Erwerbstätigkeit) eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten einer anwaltlichen und psychologischen Beratung in Fällen des
Versicherten wegen Mobbing bzw. sexueller Belästigung am Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz/Schule.
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Die Versicherungsleistung ist mit insgesamt EUR 500,00 inklusive Umsatzsteuer – für die anwaltliche
Rechtsberatung und/oder die psychologische Beratung zusammen – begrenzt und kann vom Versicherten
einmal pro Kalenderjahr und Versicherungsfall in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt gemäß Artikel 2.3 ARB die erstmalige Mobbing-Handlung bzw. erstmalige sexuelle
Belästigung.

4. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Im Mobbing-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder
Verwaltungsbehörde gegeben ist.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Anti-Stalking-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und die gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten
Personen für Versicherungsfälle, die im privaten oder beruflichen Lebensbereich (nur unselbstständige
Erwerbstätigkeit) eintreten.

2. Was ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung gegen den beschuldigten
Täter, sofern gegen diesen ein Ermittlungsverfahren gemäß § 107a StGB eingeleitet wurde.

3. Was ist nicht versichert?

Neben den Ausschlüssen gemäß Artikel 7 ARB besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages
untereinander sowie für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers gegenüber den
gemäß Artikel 5.1 ARB mitversicherten Personen und auch nicht gegen Personen, die innerhalb des letzten
Jahres mitversichert waren.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt gemäß Artikel 2.3 ARB die erstmalige beharrliche Verfolgungshandlung im Sinne
von § 107a StGB.

5. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Im Anti-Stalking-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder
Verwaltungsbehörde gegeben ist.

6. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Zitierte Gesetzesbestimmungen

Artikel 131, 132 und 144 Bundes-Verfassungsgesetz (BVG)

Artikel 131 (1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde
erheben:

wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet, nach Erschöpfung des
Instanzenzuges;

in den Angelegenheiten der Artikel 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 sowie in jenen
Angelegenheiten, in denen dem Bescheid eines Landes- oder Bezirksschulrates ein kollegialer Beschluß
zugrunde liegt, der zuständige Bundesminister, soweit die Parteien den Bescheid im Instanzenzug nicht mehr
anfechten können.
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in den Angelegenheiten des Artikels 15 Absatz 5 erster Satz die zuständige Landesregierung gegen
Bescheide des zuständigen Bundesministers.

(2) Unter welchen Voraussetzungen auch in anderen als den in Abs. (1) angeführten Fällen Beschwerden
gegen Bescheide von Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit zulässig sind, wird in den die einzelnen
Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetzen bestimmt.

(3) Der Verwaltungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde gegen einen Bescheid eines
unabhängigen Verwaltungssenates in einer Verwaltungsstrafsache durch Beschluß ablehnen, wenn nur eine
geringe Geldstrafe verhängt wurde und die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt,
der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil der unabhängige Verwaltungssenat von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich
beantwortet wird.

Artikel 132 Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch Verwaltungsbehörden
einschließlich der unabhängigen Verwaltungssenate kann erheben, wer im Verwaltungsverfahren als Partei
zur Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt war. In Verwaltungsstrafsachen ist eine
Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht nicht zulässig; dies gilt nicht für Privatanklage- und
für Finanzstrafsachen.

Artikel 144 (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen Bescheide der
Verwaltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Verwaltungssenate, soweit der Beschwerdeführer
durch den Bescheid in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer
gesetzwidrigen Verordnung, eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages
in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. Die Beschwerde kann erst nach Erschöpfung des
Instanzenzuges erhoben werden.

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Verhandlung durch Beschluß
ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung die Klärung einer
verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist. Die Ablehnung der Behandlung ist unzulässig, wenn es
sich um einen Fall handelt, der nach Art. 133 von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes
ausgeschlossen ist.

(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, daß durch den angefochtenen Bescheid der Verwaltungsbehörde ein
Recht im Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, und handelt es sich nicht um einen Fall, der nach Art. 133
von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen ist, so hat der Verfassungsgerichtshof
auf Antrag des Beschwerdeführers die Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer
durch den Bescheid in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten. Dies
gilt sinngemäß bei Beschlüssen nach Abs. 2.

§§ 26 bis 28 und 50e Datenschutzgesetz:

Auskunftsrecht

§ 26 (1) Ein Auftraggeber hat jeder Person oder Personengemeinschaft, die dies schriftlich verlangt und ihre
Identität in geeigneter Form nachweist, Auskunft über die zu dieser Person oder Personengemeinschaft
verarbeiteten Daten zu geben. Mit Zustimmung des Auftraggebers kann das Auskunftsbegehren auch
mündlich gestellt werden. Die Auskunft hat die verarbeiteten Daten, die Informationen über ihre Herkunft,
allfällige Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der Datenverwendung sowie die
Rechtsgrundlagen hiefür in allgemein verständlicher Form anzuführen. Auf Verlangen eines Betroffenen sind
auch Namen und Adressen von Dienstleistern bekannt zu geben, falls sie mit der Verarbeitung seiner Daten
beauftragt sind. Wenn zur Person des Auskunftswerbers keine Daten vorhanden sind, genügt die
Bekanntgabe dieses Umstandes (Negativauskunft). Mit Zustimmung des Auskunftswerbers kann anstelle der
schriftlichen Auskunft auch eine mündliche Auskunft mit der Möglichkeit der Einsichtnahme und der Abschrift
oder Ablichtung gegeben werden.

(2) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, soweit dies zum Schutz des Auskunftswerbers aus besonderen
Gründen notwendig ist oder soweit überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines
Dritten, insbesondere auch überwiegende öffentliche Interessen, der Auskunftserteilung entgegenstehen.
Überwiegende öffentliche Interessen können sich hiebei aus der Notwendigkeit

1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder

2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder

3. der Sicherung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder
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4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der Republik
Österreich oder der Europäischen Union oder

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten

ergeben. Die Zulässigkeit der Auskunftsverweigerung aus den Gründen der Z 1 bis 5 unterliegt der Kontrolle
durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor der
Datenschutzkommission gemäß § 31 Abs. 4.

(3) Der Auskunftswerber hat am Auskunftsverfahren über Befragung in dem ihm zumutbaren Ausmaß
mitzuwirken, um ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Aufwand beim Auftraggeber zu vermeiden.

(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Begehrens ist die Auskunft zu erteilen oder schriftlich zu
begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. Von der Erteilung der Auskunft kann auch
deshalb abgesehen werden, weil der Auskunftswerber am Verfahren nicht gemäß Abs. 3 mitgewirkt oder weil
er den Kostenersatz nicht geleistet hat.

(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten
Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, die eine
Auskunftsverweigerung erfordert, folgendermaßen vorzugehen:

Es ist in allen Fällen, in welchen keine Auskunft erteilt wird - also auch weil tatsächlich keine Daten
verwendet werden -, anstelle einer inhaltlichen Begründung der Hinweis zu geben, daß keine der
Auskunftspflicht unterliegenden Daten über den Auskunftswerber verwendet werden. Die Zulässigkeit dieser
Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem
besonderen Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich zu erteilen, wenn sie den aktuellen Datenbestand einer Datenanwendung
betrifft und wenn der Auskunftswerber im laufenden Jahr noch kein Auskunftsersuchen an den Auftraggeber
zum selben Aufgabengebiet gestellt hat. In allen anderen Fällen kann ein pauschalierter Kostenersatz von
18,89 Euro verlangt werden, von dem wegen tatsächlich erwachsender höherer Kosten abgewichen werden
darf. Ein etwa geleisteter Kostenersatz ist ungeachtet allfälliger Schadenersatzansprüche zurückzuerstatten,
wenn Daten rechtswidrig verwendet wurden oder wenn die Auskunft sonst zu einer Richtigstellung geführt
hat.

(7) Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von einem Auskunftsverlangen darf der Auftraggeber Daten über den
Auskunftswerber innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten und im Falle der Erhebung einer Beschwerde
gemäß § 31 an die Datenschutzkommission bis zum rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens nicht
vernichten. Diese Frist gilt nicht, wenn einem Löschungsantrag des Auskunftswerbers nach § 27 Abs. 1 Z 2
oder § 28 zu entsprechen ist.

(8) In dem Umfang, in dem eine Datenanwendung für eine Person oder Personengemeinschaft hinsichtlich
der zu ihr verarbeiteten Daten von Gesetzes wegen einsehbar ist, hat diese das Recht auf Auskunft nach
Maßgabe der das Einsichtsrecht vorsehenden Bestimmungen. Für das Verfahren der Einsichtnahme
(einschließlich deren Verweigerung) gelten die näheren Regelungen des Gesetzes, das das Einsichtsrecht
vorsieht. In Abs. 1 genannte Bestandteile einer Auskunft, die vom Einsichtsrecht nicht umfasst sind, können
dennoch nach diesem Bundesgesetz geltend gemacht werden.

(9) Für Auskünfte aus dem Strafregister gelten die besonderen Bestimmungen des Strafregistergesetzes
1968 über Strafregisterbescheinigungen.

(10) Ergibt sich eine Auftraggeberstellung auf Grund von Rechtsvorschriften, obwohl die Datenverarbeitung
für Zwecke der Auftragserfüllung für einen Dritten erfolgt (§ 4 Abs. 1 Z 4 letzter Satz), kann der
Auskunftswerber sein Auskunftsbegehren zunächst auch an denjenigen richten, der die Herstellung des
Werkes aufgetragen hat. Dieser hat dem Auskunftswerber, soweit ihm dies nicht ohnehin bekannt ist, binnen
zwei Wochen unentgeltlich Namen und Adresse des tatsächlichen Auftraggebers mitzuteilen, damit der
Auskunftswerber sein Auskunftsrecht gemäß Abs. 1 gegen diesen geltend machen kann. Wird ein
Auskunftsbegehren an einen Dienstleister gerichtet und lässt dieses erkennen, dass der Auskunftswerber ihn
irrtümlich für den Auftraggeber der von ihm betriebenen Datenanwendung hält, hat der Dienstleister das
Auskunftsbegehren unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten und dem Auskunftswerber mitzuteilen,
dass in seinem Auftrag keine Daten verwendet werden. Der Auftraggeber hat innerhalb von acht Wochen ab
Einlangen des Auskunftsbegehrens beim Dienstleister dem Auskunftswerber Auskunft zu erteilen oder
schriftlich zu begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. In jenen Bereichen der
Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist,
soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, von einer Auskunftserteilung abzusehen.
Wird jedoch in weiterer Folge das Ersuchen direkt an den Auftraggeber gestellt, so hat dieser nach Abs. 5

Pfad: Produkte
Für den Inhalt verantwortlich: BWE - Letzte Aktualisierung am 18.01.2013 Seite 6 von 8



vorzugehen. Für Betreiber von Informationsverbundsystemen gilt jedoch ausschließlich § 50 Abs. 1.

Recht auf Richtigstellung oder Löschung

§ 27 (1) Jeder Auftraggeber hat unrichtige oder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
verarbeitete Daten richtigzustellen oder zu löschen, und zwar

1. aus eigenem, sobald ihm die Unrichtigkeit von Daten oder die Unzulässigkeit ihrer Verarbeitung bekannt
geworden ist, oder

2. auf begründeten Antrag des Betroffenen.

Der Pflicht zur Richtigstellung nach Z 1 unterliegen nur solche Daten, deren Richtigkeit für den Zweck der
Datenanwendung von Bedeutung ist. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten bewirkt nur dann einen
Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den Zweck der Datenanwendung
die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergibt. Sobald Daten für den Zweck der Datenanwendung nicht mehr
benötigt werden, gelten sie als unzulässig verarbeitete Daten und sind zu löschen, es sei denn, daß ihre
Archivierung rechtlich zulässig ist und daß der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt ist. Die
Weiterverwendung von Daten für einen anderen Zweck ist nur zulässig, wenn eine Übermittlung der Daten
für diesen Zweck zulässig ist; die Zulässigkeit der Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische
Zwecke ergibt sich aus den §§ 46 und 47.

(2) Der Beweis der Richtigkeit der Daten obliegt - sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist
- dem Auftraggeber, soweit die Daten nicht ausschließlich auf Grund von Angaben des Betroffenen ermittelt
wurden.

(3) Eine Richtigstellung oder Löschung von Daten ist ausgeschlossen, soweit der Dokumentationszweck
einer Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zuläßt. Die erforderlichen Richtigstellungen sind
diesfalls durch entsprechende zusätzliche Anmerkungen zu bewirken.

(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen eines Antrags auf Richtigstellung oder Löschung ist dem
Antrag zu entsprechen und dem Betroffenen davon Mitteilung zu machen oder schriftlich zu begründen,
warum die verlangte Löschung oder Richtigstellung nicht vorgenommen wird.

(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in § 26 Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten
Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, die eine
Geheimhaltung erfordern, mit einem Richtigstellungs- oder Löschungsantrag folgendermaßen zu verfahren:
Die Richtigstellung oder Löschung ist vorzunehmen, wenn das Begehren des Betroffenen nach Auffassung
des Auftraggebers berechtigt ist. Die gemäß Abs. 4 erforderliche Mitteilung an den Betroffenen hat in allen
Fällen dahingehend zu lauten, daß die Überprüfung der Datenbestände des Auftraggebers im Hinblick auf
das Richtigstellungs- oder Löschungsbegehren durchgeführt wurde. Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise
unterliegt der Kontrolle durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen
Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4.

(6) Wenn die Löschung oder Richtigstellung von Daten auf ausschließlich automationsunterstützt lesbaren
Datenträgern aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur zu bestimmten Zeitpunkten vorgenommen werden kann,
sind bis dahin die zu löschenden Daten für den Zugriff zu sperren und die zu berichtigenden Daten mit einer
berichtigenden Anmerkung zu versehen.

(7) Werden Daten verwendet, deren Richtigkeit der Betroffene bestreitet, und läßt sich weder ihre Richtigkeit
noch ihre Unrichtigkeit feststellen, so ist auf Verlangen des Betroffenen ein Vermerk über die Bestreitung
beizufügen. Der Bestreitungsvermerk darf nur mit Zustimmung des Betroffenen oder auf Grund einer
Entscheidung des zuständigen Gerichtes oder der Datenschutzkommission gelöscht werden.

(8) Wurden im Sinne des Abs. 1 richtiggestellte oder gelöschte Daten vor der Richtigstellung oder Löschung
übermittelt, so hat der Auftraggeber die Empfänger dieser Daten hievon in geeigneter Weise zu verständigen,
sofern dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand, insbesondere im Hinblick auf das Vorhandensein eines
berechtigten Interesses an der Verständigung, bedeutet und die Empfänger noch feststellbar sind.

(9) Die Regelungen der Abs. 1 bis 8 gelten für das gemäß Strafregistergesetz 1968 geführte Strafregister
sowie für öffentliche Bücher und Register, die von Auftraggebern des öffentlichen Bereichs geführt werden,
nur insoweit als für

1. die Verpflichtung zur Richtigstellung und Löschung von Amts wegen oder

2. das Verfahren der Durchsetzung und die Zuständigkeit zur Entscheidung über Berichtigungs- und
Löschungsanträge von Betroffenen

durch Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.
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Widerspruchsrecht

§ 28 (1) Sofern die Verwendung von Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist, hat jeder Betroffene das Recht,
gegen die Verwendung seiner Daten wegen Verletzung überwiegender schutzwürdiger
Geheimhaltungsinteressen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, beim Auftraggeber der
Datenanwendung Widerspruch zu erheben. Der Auftraggeber hat bei Vorliegen dieser Voraussetzungen die
Daten des Betroffenen binnen acht Wochen aus seiner Datenanwendung zu löschen und allfällige
Übermittlungen zu unterlassen.

(2) Gegen eine nicht gesetzlich angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datenanwendung kann
der Betroffene jederzeit auch ohne Begründung seines Begehrens Widerspruch erheben. Die Daten sind
binnen acht Wochen zu löschen.

(3) § 27 Abs. 4 bis 6 gelten auch in den Fällen der Abs. 1 und 2.

Auskunftsrecht

§ 50e (1) Abweichend von § 26 Abs. 1 ist dem Auskunftswerber, nachdem dieser den Zeitraum, in dem er
möglicherweise von der Überwachung betroffen war, und den Ort möglichst genau benannt und seine
Identität in geeigneter Form nachgewiesen hat, Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten Daten
durch Übersendung einer Kopie der zu seiner Person verarbeiteten Daten in einem üblichen technischen
Format zu gewähren. Alternativ kann der Auskunftswerber eine Einsichtnahme auf Lesegeräten des
Auftraggebers verlangen, wobei ihm auch in diesem Fall die Ausfolgung einer Kopie zusteht. Die übrigen
Bestandteile der Auskunft (verfügbare Informationen über die Herkunft, Empfänger oder Empfängerkreise
von Übermittlungen, Zweck, Rechtsgrundlagen sowie allenfalls Dienstleister) sind auch im Fall der
Überwachung schriftlich zu erteilen, wenn nicht der Auskunftswerber einer mündlichen Auskunftserteilung
zustimmt.

(2) § 26 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in dem Fall, dass eine Auskunft wegen
überwiegender berechtigter Interessen Dritter oder des Auftraggebers nicht in der in Abs. 1 geregelten Form
erteilt werden kann, der Auskunftswerber Anspruch auf eine schriftliche Beschreibung seines von der
Überwachung verarbeiteten Verhaltens oder auf eine Auskunft unter Unkenntlichmachung der anderen
Personen hat.

(3) In Fällen der Echtzeitüberwachung ist ein Auskunftsrecht ausgeschlossen.

§ 107a StGB:

(1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu
bestrafen.

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung
unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt

1. ihre räumliche Nähe aufsucht,

2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels oder
über Dritte Kontakt zu ihr herstellt,

3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder Dienstleistungen für sie bestellt oder

4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit ihr Kontakt aufzunehmen.

Pfad: Produkte
Für den Inhalt verantwortlich: BWE - Letzte Aktualisierung am 18.01.2013 Seite 8 von 8


